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RATGEBER

würde im Todesfall die gesetzliche
Regelung gar nicht zum Zuge
kommen. Damit die gesetzlichen
Bestimmungen zur Anwendung
gelangen, müsste der Ehe- und
Erbvertrag ersatzlos aufgehoben
werden. Ein Erbvertrag kann
durch schriftliche Vereinbarung
zwischen den Parteien aufgeho-
ben werden, während hingegen
ein Ehevertrag nur durch öffentli-
che Beurkundung, somit durch
notariellen Akt, aufgehoben wer-
den kann. Da Testamente einsei-

tige Erklärungen und nicht zwei-
seitige Vereinbarungen sind, kann
damit der Ehe- und Erbvertrag
nicht geändert werden. Vielmehr
gilt der Ehe- und Erbvertrag wei-
ter, und die Testamente sind nicht
gültig bzw. können von den Kin-
dem angefochten werden.

Nach Ihrer Schilderung soll
offenbar die Erbschaft Ihres Ehe-

mannes zwischen Ihnen und sei-

nen beiden Iündern zu je einem
Drittel aufgeteilt werden. Das ist
für Sie schlechter als die geltende
gesetzliche Regelung. Schon des-

halb ist die Aufhebung des Ehe-
und Erbvertrages naheliegend.
Überdies können Sie nach Gesetz
die Zuweisung der gemeinsam be-
wohnten Liegenschaft Ihres Ehe-

mannes in Anrechnung auf Ihre
Ansprüche verlangen.

«Errungenschaft» bedeu-

tet, vereinfacht ausgedrückt, die

Ersparnisse eines Ehegatten
während der Ehe. Der «Vor-
schlag» ist der Aktivsaldo der Er-
rungenschaft, somit das Errun-
genschaftsvermögen abzüglich
die Errungenschaftsschulden.

Ausser wenn durch den

Ehevertrag die Gütergemein-
Schaft vereinbart worden sein

sollte, womit wohl das eheliche
Vermögen das Gesamtgut bilden
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und somit gemeinsam Ihnen und
Ihrem Mann gehören würde, wür-
den die Kinder Ihres Mannes im
Falle seines Ablebens an Ihrem
Vermögen nicht beteiligt werden.
Die Ansprüche der Kinder Ihres
Ehemannes in seinem Nachlass
richten sich nach dem bestehen-
den Ehe- und Erbvertrag, wobei
grundsätzlich den Kindern ihr
Pflichtteil nicht entzogen werden
kann.

Ich möchte Ihnen und
Ihrem Ehemann empfehlen, im
Zusammenhang mit dem Verkauf
des Hauses und dem Kauf der Ei-
gentumswohnung sich rechtlich
auch bezüglich des Ehe- und Erb-

Vertrages beraten zu lassen, da of-
fensichtlich verschiedene Unsi-
cherheiten bestehen. Es ist - un-
ter anderem aufgrund der inzwi-
sehen geänderten gesetzlichen
Bestimmungen - möglich, dass

eine Änderung des bestehenden

Vertrages oder gar der Abschluss
eines neuen Ehe- und Erbvertra-

ges sinnvoll wäre.
Dr. zur. Marco ßzaggz
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Gelenkschmerzen

Sez'Z eznz'ger Zez'Z Zza&e z'c/z fSJJ
Sc/zzzzerzerz an öezde« Handge-
Zen/ee«. Das Lezden Lanz Zang-

sazn und zz/z'rd z/n/ner stärker Die
GeZenLe K/erde« Zeic/zZ zoarm
und szVzti gesc/zzuoZZe«. Auc/z /za-
Zze z'c/z Leine Kra/f «ze/zr z'zz de«
Hände«. Es zauz'de« UZZrasc/zaZZ-

Unfersuc/zungen uorgenoznnzen
zznä RönZgen-BiZder gezzzac/zt.

Bz's/eZzZ LonnZe znan noc/z Leine
Diagnose sZeZZen. LLnsc/zZäge znz'Z

Hez'Zerde und Essigsaurer Toner-
de LracZzZe« «z'c/zis.

Die Schilderung Ihrer Be-
schwerden lässt an eine Gelenk-
entzündung (Arthritis) denken.
Nun gibt es aber zahlreiche Ursa-
chen für ein solches Geschehen,
nach denen sorgfältig gefahndet
werden muss. Leider ist diese Su-
che nicht immer erfolgreich, und

man muss sich mit der Diagnose

Dö/w/r es w/e*/er ««/wärte geÄT.
Preiswerte Lösungen für jede Treppe - ob rund oder
gerade
Fachkundige Ausführung durch erfahrenes Personal
in der ganzen Schweiz

GUTSCHEIN
HERAG TREPPENLIFTE AG

Tramstrasse 46 8707 Uetikon am See

Tel. 01/920 05 04

Senden Sie mir Ihre Gratisinformationen.

Name

Strasse

PLZ/Ort.. Tel..

//7/c/?/7CH/(/fc
_ j
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einer unklaren Arthritis zufrie-
dengeben. Entsprechend kann
die Behandlung dann nur in einer
unspezifischen Entzündungs-
hemmung und Schmerzlinderung
mit Medikamenten liegen.

Bei Ihnen wurde offenbar
bereits eine Reihe von Abklärun-
gen vorgenommen (Röntgen, Ul-
traschall, chirurgisches Konsili-
um). Ein nächster Schritt wurde
wohl angesprochen, aber bisher
nicht ausgeführt. Ich meine, Sie

sollten Ihren Arzt bitten, Ihnen
die Hilfe und Beratung eines tüch-
tigen Rheumatologen zu vermit-
teln. Dieser verfügt über das nöti-
ge Wissen und die Erfahrung, den
Grund Ihrer Beschwerden zu er-
kennen und die geeignete Be-

handlung vorzuschlagen. Es darf
nicht verschwiegen werden, dass

diese nicht immer Heilung, aber
doch eine klare Linderung des

Leidens bringen kann.

Prostataleiden
/c/z /zabe ez'ra ProstateZezdera (Ära-

/aragssZadz'uzra), iura 85 /a/zre aZi

und /zaZZe »or 20 /a/zrera ezraera

Herzz'ra/arbZ. Für ezraera gzzZera Fz'p

zur Hez'Zurag zraezraes Lez'deras bz'ra

zc/z se/zr dazz/ebar.

Sie schreiben nichts über
Ihre Symptome, sondern verwei-
sen lediglich auf das Anfangssta-
dium des Leidens. Erste Anzei-
chen der altersbedingten Prosta-

tavergrösserung sind langes War-
ten zu Beginn des Wasserlassens

und ein abgeschwächter Strahl
mit Nachträufeln des Urins. Spä-
ter können gehäufter Harndrang
mit Lösen kleiner Portionen da-

zukommen, vor allem in der
Nacht. Viele Männer haben das

Gefühl, ihre Blase nie mehr rieh-
tig entleeren zu können. Diesem
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störenden Eindruck entspricht
die Tatsache, dass durch das Ab-
flusshindernis der vergrösserten
Prostata immer mehr Urin in der
Blase zurückbleibt - der söge-
nannte Resturin. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt muss dann
auch über die Operation gespro-
chen werden.

Glücklicherweise sind Sie

aber noch nicht so weit und kön-
nen daher versuchen, vorerst mit
gut verträglichen pflanzlichen
Mitteln das Leiden anzugehen.
Ich empfehle Ihnen einen Ver-
such mit Kürbiskernen oder Sal-

beifrucht-Extrakten. Auch Pol-
len- und Brennesselextrakte ha-
ben sich in der Behandlung der
leichten gutartigen Prostataver-
grösserung gut bewährt. Die mei-
sten dieser Pflanzenauszüge sind
heute in praktischer Kapselform
in der Apotheke ohne Rezept er-
hältlich. Dr. razed Peter Ko/zZer

etc.
Für Partner kein
Generalabonnement?

/ra der Zez'ZZupe /zabe z'c/z yor
ez'raz'ger Zez'Z ezraera Herrn geszzc/zZ

aZs Wo/zraparZraer/Peraszoradrurad
/zabe ez'raezra Marara de« Vorzug
gegebera, der zez'e zc/z zraz'Z dezra

Frarafeera rec/zraera zzzzzss. Wz'r sz'zzd

beide über 70 /a/zre aZZ uzzd sez'Z

zra'eZezz /a/zre« zzerzei/zeeZ. Nzzra

/zabe zc/z zraz'r ei« GeraeraZabora-

raenzenZ raragesc/za/fZ uzzd geraies-

se es Zoszzz/ß/zrera, zearazz z'razzzzer

zc/z es zraag urad das WeZZer zraz'Z-

spzeZZ. Des/zaZb /zabe zc/z zraez'raera

Wo/zraparZraer beez'ra/ZussZ, sic/z

ez« GA PZzzs (Fr. Z250.- sZaZZ

Fr. Z700.-) zu Zez'sZera, aiz/ das er
sc/zZz'essZz'c/z ezra Ararec/zZ /zäZZe,

zaez'Z er zzraZer zraez'raezra Dac/z
azo/zraZ, ara zraez'raezra Fz'sc/z z'ssZ zzzzd

z'ra Haus zzzzd GarZera zraz'Z Hazzd
araZegZ. Auc/z sez'rae Au/enZ/zaZZs-

Papz'ere sz'rad au/ der Gezraez'rade

/zz'raZer/egZ. Lez'der er/zzZ/Ze« azz'r

dz'e Bedz'zzguragera /zzr ez'ra GA PZus
zzz'e/zZ: Wz'r Zebe« raz'c/zZ z'zra Kora-
Eubz'raaZ urad Zez'Zezz aZso auc/z

urasere Sc/zZa/zz'znzner zzz'c/zZ.

Die Voraussetzung dafür, dass die
Schweizerischen Transportunter-
nehmen an unverheiratete Part-
ner (Mann und Frau im Konkubi-
nat) ein GA Plus zum ermässigten
Preis ausgeben, ist das Führen
eines gemeinsamen Haushaltes.
Das Vorliegen eines solchen Ver-
hältnisses wird als gegeben be-

trachtet, wenn die beiden Perso-

nen einen gemeinsamen Mietver-
trag oder die beiden Schriften-
empfangsscheine mit einer Be-

stätigung der Wohngemeinde
über das gemeinsame Wohnver-
hältnis vorlegen können. Lebt
hingegen eine Person bei der an-
deren in Untermiete, besteht kein
Anspruch auf ein GA Plus. Wie
sich die beiden Personen im ge-
meinsamen Haushalt einrichten,
ist für die Transportunternehmen
unerheblich. Haras G. Wà'gZz,

Pressedz'erasZ SBB

Aus der Kirche aus-
getreten: Wer leitet die
Abdankungsfeier?

/c/z be/asse zraz'c/z zraz'Z dezra Aus-
Zrz'ZZ aus der förc/ze. /ra dz'esezra

Zusazrazraera/zarag /zabe z'c/z ez'rae

Frage: Wz'e zzer/äu/Z ez'rae A bdara-

Eurag bei ez'raezra AusZrz'ZZ aus der
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Kzrc/zgemeznde? Wer Zez'fer dz'e

AMara&Mzzgs/ezer?
Unseres Wissens hat je-

mand, der aus der Kirche ausge-
treten ist, keinen Anspruch auf ei-

nen Pfarrer. Das Bestattungsamt
gibt auf Wunsch der Angehörigen
die Adressen der Pfarrer/innen
vom Wohnkreis bekannt. Die An-
gehörigen müssen diese Pfar-

rer/innen selber anfragen, ob sie

sich für eine Abdankung bereit er-
klären. Dies kann natürlich auch

vor dem eingetretenen Todesfall
abgeklärt werden. Zeigt kein
Geistlicher Bereitschaft, gibt es

vielleicht private Redner aus dem

Freundes- oder Bekanntenkreis,
die gewillt wären, ein paar Ab-
schiedsworte zu sprechen. Das

Bestattungsamt Zürich hat auch
Adressen von privaten Rednern,
die aufgeboten werden können.
Diese Dienstleistung wird in
Rechnung gestellt. Deshalb emp-
fehlen wir den Angehörigen, sich

vorgängig über die Kosten zu in-
formieren.

Gehört die verstorbene Per-

son einer Landeskirche an, muss
für den Pfarrer, das Orgelspiel und
die Kapelle nichts bezahlt wer-
den. Bei Austritt aus der Kirche
muss für den Pfarrer und für das

Orgelspiel ein Entgelt entrichtet
werden. Die Friedhofkapelle wird
von der Stadt Zürich kostenlos

zur Verfügung gestellt.
Die Bestimmungen über

das Bestattungswesen sind jeweils
in den Friedhofverordnungen auf-

geschrieben. Diese sind von Ge-
meinde zu Gemeinde verschieden
und können auf der Gemeinde-
kanzlei oder auch auf dem Pfarr-
amt erfragt werden.

Mzzn'azmzz HeroZd

BestaZZzzwgs- wnd Fned/zo/amf
der Sfadf Zürzc/z

Die ersten 50 Besteller
erhalten ein Über-

raschungsgeschenk.

HîOlKÏ-der handliche Reiniger
für zwischendurchDas neue Boden- und

Teppichwunder.

Reinigt leise und
ohne Strom:

• Glatte Böden

• Teppiche
• Fliesen

• Parkette

• Linoleum

HOKY schluckt alles: Brasilien,
Fusseln, selbst Hunde- und Kat-

zenhaare.

HOKY ist handlich: Sie gelangen

unter jedes Möbel und in jede
Ecke.

HOKY ist leicht zu entleeren:

Aufklappen - ausschütteln -
zuklappen, und Ihr HOKY ist

wieder einsatzbereit.

BRION & Partner AG, Ruchsluckstrasse 14,
8306 Brüttisellen, Tel. 01/833 62 22OOUO Ol Ultlbcllcl I, It

HOKY wurde in der ganzen Welt schon

über 10 Millionen Mal verkauft. Jetzt ist

auch in der Schweiz erhältlich.

Diese Vorteile

überzeugen:

• Hohe Lebensdauer

• 5 Jahre Garantie

• robust und doch leicht

im Gebrauch

Jeder Teil austauschbar

Funktioniert ohne Strom,

ohne Lärm

Erstklassiges Material,
z.B. reine Eberborsten, echtes

Rossschweifhaar.

Vorname

StrassR/Nr.

PLZ/Ort

Unterschrift

Bestell-Coupon
Bitte senden Sie mir gegen Bechnung,

(Anzahl) HOKY zum Preis von nur Fr. 68.51).

Den Betrag überweise ich 8 Tage nach Erhalt der Sendung.
Oder sende alles in tadellosem Zustand zurück.

(Bitte Druckbuchstaben)
Name
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